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Skiclub Walterswil 
Statuten 2019 

 

1. Name und Sitz  

Art. 1 

Der Skiclub Walterswil ist ein Verein nach schweizerischem Recht 
und untersteht den Bestimmungen von Art. 60 ff. ZGB.  

Der Skiclub Walterswil hat seinen Sitz in Walterswil BE. 

 

Name, Rechts-
form, Sitz 

Art. 2 

Der Skiclub Walterswil gehört mit allen seinen Mitgliedern dem 
Schweizerischen Skiverband (Swiss-Ski) und dem Regionalverband 
Schneesport Mittelland (SSM) an.  

Der Skiclub Walterswil ist diesen beiden Verbänden gegenüber bei-
tragspflichtig und die Statuten von Swiss-Ski und SSM bilden zu die-
sen Statuten sinngemässe Ergänzungen. 

 

Mitgliedschaft 
SSM und 
Swiss-Ski 

 

2. Zweck und Ziele 

 

Art. 3 

Der Skiclub Walterswil bezweckt die Förderung und Verbreitung des 
Schneesports sowie die Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit 
unter seinen Mitgliedern.  

Er ist sowohl politisch wie konfessionell neutral. 

 

Zweck 

Art. 4 

Die Ziele des Skiclubs Walterswil sind folgende: 

a)  er fördert die Fähigkeiten und Freude seiner Mitglieder am 
 Schneesport, 

b)  er verbindet durch den Schneesport die Generationen, 

c)  er motiviert seine Mitglieder zur Bewegung und fördert so 
 ihre Gesundheit, 

d)  er fördert und anerkennt das ehrenamtliche Engagement 
 seiner Mitglieder, 

e)  er unterstützt wettkampfbegeisterte Ski- und Snowboard-
 fahrerInnen, 

f) er vermittelt Freude am Wintersport und animiert möglichst 
 viele MitbürgerInnen der Region rund um Walterswil zur 
 Ausübung des Ski- und Snowboardsports. 

 

Ziele 

Art. 5 

Der Skiclub Walterswil erreicht seine Ziele durch folgende Aktivitä-
ten: 

 

Zielerreichung 
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a)  Organisation von Skitagen, Skitouren, Skikursen und 
 Wanderungen (Winter und Sommer), 

b)  Organisation von Wettkämpfen und anderen Anlässen zur 
 Förderung des Ski- und Snowboardsports, 

c)  Förderung und Unterstützung der Mitglieder, die sich in der 
 Erteilung von Skiunterricht ausbilden lassen wollen, 

d)  Unterstützung des Rennfahrer-Nachwuchses, 

e)  Förderung des Jugendschneesportes durch die  

angeschlossene Jugendorganisation (JO), 

f)  Organisation von geselligen Anlässen, 

g)  Betreiben einer Webpage und Herausgabe eines  

Mitteilungsheftes des Clubs. 

 

3. Mitgliedschaft 

 

Art. 6 

Mitglieder des Skiclub Walterswil sind: 

- Mitglieder der Jugendorganisation (JO) 
- Junioren 
- Senioren 
- Passivmitglieder 
- Clubehrenmitglieder 

Junioren-, Senioren-, und Clubehren-Mitglieder gelten als Aktivmit-
glieder. 

 

Mitgliederarten 

Art. 7 

Der Jugendorganisation JO können Jugendliche gemäss den zuläs-
sigen Jahrgängen der FIS angehören. Sie haben kein Stimmrecht 
und sind gegenüber Swiss-Ski nicht beitragspflichtig. Der Beitritt 
kann nur mit Zustimmung der Eltern erfolgen. Der JO-Chef entschei-
det über die Aufnahme der Bewerbenden. 

 

Mitglieder der 
JO 

Art. 8 

Junioren sind stimmberechtigte Aktivmitglieder gemäss den zulässi-
gen Jahrgängen der FIS, bis sie das 20. Altersjahr vollendet haben. 
Sie sind gegenüber Swiss-Ski beitragspflichtig.  

 

Junioren 

Art. 9 

Senioren sind stimmberechtigte Aktivmitglieder, die das 20. Alters-
jahr zurückgelegt haben und in keine andere Mitgliederkategorie fal-
len. Sie sind gegenüber Swiss-Ski beitragspflichtig. 

 

Senioren 

Art. 10 

Veteranen sind Clubmitglieder, die dem Club während 25 Jahren als 
stimmberechtigtes Aktivmitglied angehört haben (die Mitgliedschaft 
in der JO zählt nicht dazu). Sie werden vom Vorstand zu Swiss-Ski-

 

Veteranen 
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Veteranen ernannt und Swiss-Ski gemeldet. Sie haben Anrecht auf 
das Swiss-Ski-Veteranenabzeichen, das vom Skiclub Walterswil ge-
stiftet wird. Veteran ist ein Status. Diese Mitglieder bleiben in dersel-
ben Kategorie (Senior/Passiv) wie bisher.  

Art. 11 

Passivmitglieder sind Clubmitglieder im Seniorenalter (diese Mitglie-
der nehmen nicht mehr aktiv am Clubleben teil, bestreiten keine 
Wettkämpfe etc.). Sie sind stimmberechtigt und gegenüber Swiss-
Ski beitragspflichtig. Sie fahren in der Regel nicht mehr aktiv ein 
Schneesportgerät, sind aber am Schneesport interessiert und unter-
stützen den Skiclub Walterswil moralisch und finanziell.  

Auch juristische Personen können Passivmitglied werden. 

 

Passiv-mitglie-
der 

Art. 12 

Clubehrenmitglieder sind Clubmitglieder, die sich um den Club be-
sonders verdient gemacht haben. Sie werden von der Hauptver-
sammlung auf Antrag des Vorstandes ernannt. Clubehrenmitglieder 
behalten alle Rechte und Pflichten, werden aber von der Entrichtung 
der Jahresbeiträge befreit. Der Beitrag an Swiss-Ski wird durch den 
Skiclub Walterswil entrichtet. Als Anerkennung erhalten sie vom 
Skiclub Walterswil einen Verdienst-Becher. 

 

Club-Ehrenmit-
glieder 

Art. 13 

Die Mitgliedschaft kann von allen Personen gemäss den zulässigen 
Jahrgängen der FIS erworben werden. Die Anmeldung erfolgt münd-
lich oder schriftlich an den Vorstand.  

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand unter Vorbehalt der Ge-
nehmigung durch die Hauptversammlung. Jedes Aktivmitglied wird 
durch seine Aufnahme gleichzeitig Mitglied des Schweizerischen 
Ski-Verbandes (Swiss-Ski) und des Regionalverbandes Schneesport 
Mittelland (SSM).  

Aktivmitglieder, die als solche noch einem anderen Skiclub angehö-
ren, bezahlen den Swiss-Ski-Beitrag nur einmal durch den von ihnen 
zu bezeichnenden Stammclub. 

 

Aufnahme von 
Clubmitgliedern 

Art. 14 

Der Wechsel von der JO-Kategorie/Junioren-Kategorie zur nächst-
höheren Kategoire erfolgt automatisch 

Mitglieder, welche zwei Jahre nicht aktiv an den Tätigkeiten des 
Clubs mitgemacht haben, können durch Mehrheitsbeschluss des 
Vorstandes zu Passivmitgliedern ernannt werden. 

 

Wechsel der 
Mitgliedschafts- 
kategorie 
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Art. 15 

Ein Mitglied, das seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Club trotz wiederholter Mahnung nicht nachkommt oder das durch 
sein Verhalten dem Ansehen des Clubs in grober Weise geschadet 
hat, kann auf Antrag des Vorstandes von der Hauptversammlung 
aus dem Club ausgeschlossen werden. Dafür bedarf es eine Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

Ausschluss von 
Clubmitgliedern 

Art. 16 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod des 
Mitglieds sowie durch Auflösung des Clubs. Eine Austrittserklärung 
aus dem Club muss dem Vorstand bis spätestens am 30. April 
schriftlich eingereicht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Mit-
gliedschaft für das laufende Vereinsjahr als erneuert. 

 

Ende der  
Mitgliedschaft 

Art. 17 

Die Jahresbeiträge für alle Mitgliederkategorien des Skiclubs Wal-
terswil werden von der Hauptversammlung jährlich festgesetzt. Sie 
werden spätestens im Dezember für das laufende Jahr erhoben. Der 
Mitgliederbeitrag beträgt höchstens Fr. 100.- pro Jahr. Im Mitglieder-
beitrag inbegriffen sind die Beiträge an den Skiclub Walterswil, 
Schneesport Mittelland und Swiss-Ski. 

Die Einnahmen des Clubs bestehen aus Mitgliederbeiträgen, Ein-
nahmen aus Veranstaltungen, Zuwendungen und allfälligen weiteren 
Einnahmen. 

 

Mitglieder-bei-
trag, Finanzen 

Art. 18 

Für die Verbindlichkeit des Skiclub Walterswil haftet einzig das Club-
vermögen. Jede persönliche Haftung des Vereinsmitgliedes ist aus-
geschlossen. 

 

Haftung 

 

4. Organe  

 

Art. 19 

Die Organe des Skiclub Walterswil sind: 

a) die Hauptversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Revisionsstelle 

 

Organe 

Art. 20 

Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Skiclubs Walters-
wil. Sie findet jedes Jahr innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss 
des Vereinsjahres als ordentliche Hauptversammlung statt.  

Die Einladung erfolgt mindestens vierzehn Tage vor dem Datum der 
Hauptversammlung unter Angabe der Traktanden.  

Die Hauptversammlung wird vom Präsidenten geleitet. 

 

Haupt-ver-
sammlung 

 

Art. 21 
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Die Hauptversammlung entscheidet über folgende Vereins-ge-
schäfte: 

a)  Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder der 
 Revisionsstelle. 

b)  Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands, der 
 Jahresrechnung und des Budgets sowie des Berichts der 
 Revisionsstelle und der Erteilung der Décharge. 

c)  Aufnahme und Ausschluss von Clubmitgliedern. 

d)  Ernennung von Clubehrenmitgliedern. 

e)  Festsetzung der Jahresbeiträge für alle Mitgliederkategorien. 

f)  Änderung der Statuten oder Anschluss an einen Verband. 

g)  Genehmigung von Reglementen. 

h)  Erledigung von Beschwerden gegenüber dem Vorstand. 

i)  Auflösung des Skiclubs. 

j)  Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder, die  mindes-
tens 5 Tage vor der Hauptversammlung schriftlich an  den Prä-
sidenten eingereicht wurden. 

Aufgaben der 
Haupt-ver-
sammlung 

Art. 22 

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % 
oder 10 stimmberechtigte Mitglieder des Skiclubs Walterswil anwe-
send sind.  

Ist eine statutengemäss einberufene Hauptversammlung nicht be-
schlussfähig, so muss sie innert Monatsfrist erneut einberufen wer-
den. Diese Hauptversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig, was 
auf der Einladung ausdrücklich zu vermerken ist.  

Bei Wahlen und Abstimmungen gilt das einfache Mehr der anwesen-
den Stimmberechtigten. Bei Stimmengleichzeit fällt der Präsident 
den Stichentscheid.  

Wahlen und Abstimmungen werden offen vorgenommen, sofern 
nicht geheime Durchführung verlangt und von der Hauptversamm-
lung beschlossen wird.  

Statutenänderungen bedürfen einer Zweidrittelsmehrheit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

Beschluss-fä-
higkeit, Wahl-
modus, Statu-
ten- änderun-
gen 

Art. 23 

Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann vom Vorstand ein-
berufen werden. Durch schriftlichen Antrag von mindestens einem 
Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder wird der Vorstand dazu ver-
pflichtet. Diese Versammlung findet innerhalb der folgenden 30 Ta-
gen statt. Die Einladung erfolgt wie für eine ordentliche Hauptver-
sammlung. 

 

Ausserordent-
liche Haupt- 
versammlung 
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Art. 24 

Der Vorstand des Skiclub Walterswil besteht aus sieben Mitgliedern, 
welche die folgenden Funktionen ausüben: 

- Präsident/in 
- Vizepräsident/in 
- Sekretär/in 
- Kassier/in 
- JO-Leiter/in 
- Materialverwalter/in 
- Beisitzer/in 

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Hauptversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bei Ersatzwahlen wird das 
neue Vorstandsmitglied für den Rest der ordentlichen Amtsdauer ge-
wählt. Die Wiederwahl ist zulässig.  

Der Vorstand regelt seine Aufgaben in einem Pflichtenheft. Er ist be-
schlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 4 Vorstands-mitglie-
dern. 

 

Vorstand, Zu-
sammen-set-
zung 

Art. 25 

Dem Vorstand obliegt die Führung des Skiclub Walterswil. Er verfügt 
über sämtliche Entscheidkompetenzen des Clubs, die nicht aus-
drücklich einem anderen Organ zugewiesen sind. Er besorgt die lau-
fenden Angelegenheiten des Clubs, arbeitet das Tätigkeitsprogramm 
aus und ist für dessen Durchführung zu ständig.  

Der Vorstand vertritt den Club nach aussen. Er zeichnet durch die 
Unterschrift des Präsidenten und eines weiteren Vorstandsmitglie-
des. 

 

Aufgaben des  
Vorstandes 

Art. 26 

Der Vorstand verfügt über die Ausgabenkompetenz im Rahmen des 
von der Hauptversammlung genehmigten Budgets. Verpflichtungen 
über den Rahmen des Budgets und 1’000 Franken hinaus, darf er 
nur mit Genehmigung der Hauptversammlung eingehen. In dringen-
den Fällen kann diese auch nachträglich erfolgen. 

 

Ausgabenkom-
petenz des  
Vorstandes 

Art. 27 

Die Revisionsstelle besteht aus zwei Personen. Sie werden jeweils 
für eine Amtsdauer von zwei Jahren von der Hauptversammlung ge-
wählt. Sie können für zwei Perioden wiedergewählt werden.  

Den RechnungsrevisorInnen obliegt die Kontrolle der Rechnungs-
führung des Vorstandes und der Berichterstattung an die Hauptver-
sammlung. Sie erstatten der Hauptversammlung schriftlich Bericht 
über die Kontrollen. 

 

Revisionsstelle, 
Zusammen-set-
zung, Aufgaben 
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5. Verschiedenes 

Art. 28 

Das Rechnungsjahr des Clubs dauert vom 1. Mai bis zum 30. April. 

 

Rechnungsjahr 

Art. 29 

Die persönlichen Skiunfall- und Haftpflichtversicherungen sind aus-
schliesslich Sache des einzelnen Mitgliedes. 

Für die bei Skianlässen eingesetzten Funktionäre kann der Vorstand 
eine spezielle Haftpflichtversicherung abschliessen. 

 

Versicherung 
der Mitglieder 

Art. 30 

Eine Auflösung des Skiclub Walterswil erfolgt auf dem Weg der Sta-
tutenänderung. Solange sich zehn stimmberechtigte Mitglieder zur 
Weiterführung des Clubs bereiterklären, kann der Skiclub Walterswil 
nicht aufgelöst werden. 

Im Falle der Auflösung des Clubs wird das Vereinsvermögen nach 
Bezahlung aller Verbindlichkeiten beim Regionalverband Schnee-
sport Mittelland (SSM) zur treuhänderischen Verwaltung hinterlegt. 
Das Vermögen ist einem neuen ortsansässigen Skiclub zur Verfü-
gung zustellen.  

Wird innerhalb von 10 Jahren nach Auflösung kein neuer Skiclub ge-
gründet, geht das Vermögen als Schenkung an die Gemeinde Wal-
terswil zur Förderung des Sports in der Gemeinde, insbesondere 
des Jugendschneesports. 

 

Auflösung, Be-
dingungen 

 

Art. 31 

Diese Statuten wurden an der Hauptversammlung des Skiclub Wal-
terswil vom 03. Mai 2019 beschlossen. Sie treten nach ihrer Geneh-
migung durch das Präsidium von Swiss-Ski sofort in Kraft und erset-
zen die bisherigen Statuten vom 30. April 2005. 

 

Inkraftreten 

 

Walterswil, 30. März 2023 

Der Präsident:  Die Sekretärin: 

 

 

Martin Mumenthaler Nicole Eberhart  

 

Diese Statuten werden von Swiss-Ski genehmigt. 

 


